
Aktenzeichen: 
4 Ca 1943/19 

1 Abschrift 

TEIL URTEIL 

1 n dem Rechtsstreit 

 

Verkündet am: 
23.09.2020 

J ustizbeschäftigte 
als 
Urkundsbeamtin 
der Geschäftsstelle 

- Klägerin -

Prozessbevollmächtigte/r: DGB Rechtsschutz GmbH, Büro Ludwigshafen, 
Ludwigsplatz 1, 67059 Ludwigshafen 

gegen 

Prozessbevollmächtigte/r: 

- Beklagte -

hat die 4. Kammer des Arbeitsgerichts Mainz auf die mündliche Verhandlung vom 
23. September 2020 durch den Richter am Arbeitsgericht ... als Vorsitzenden und 
den ehrenamtlichen Richter ... und den ehrenamtlichen Richter ... als Beisitzer für 
Recht erkannt:

1. Die Beklagte wird verurteilt, der Klägerin Auskunft über das aktuelle 

Gehalt der Kollegen H. und W. zu erteilen.
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es dem dortigen Bereichsleiter nicht, dass die Klägerin Betriebsratstätigkeit aus

übte, weswegen es zu einer Versetzung der Klägerin in die Abteilung Trockenpro

duktion kam; seit 2010 ist sie im Bereich Flüssigproduktion tätig. Ihre Eingruppie

rung änderte sich seit 2002 nicht. 

Die im Tenor benannten Kollegen - von Beruf Industriekaufmann bzw. Chemikant -

wurden spätestens 2008 in die Entgeltgruppe K5 höhergruppiert, ohne ihre Stelle 

gewechselt zu haben. Die Klägerin geht davon aus, dass sie darüber hinaus weitere 

Zulagen erhalten. 

Die Klägerin ist zusammengefasst der Auffassung, dass auch sie eine derartige Ge

haltssteigerung erfahren hätte, wenn sie nicht 2002 aus der Abteilung Disposition 

herausversetzt worden wäre, was wiederum allein aufgrund ihrer Betriebsratstätig

keit geschehen sei. 

Die Klägerin beantragt: 

1. Die Beklagte wird verurteilt, der Klägerin Auskunft über das aktuelle Gehalt 

der Mitarbeiter H. (Abt. Planung) und Rainer W. (Abt. Disposition) zu erteilen.

2. Die Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin rückwirkend ab dem 01.07.2019 

zusätzlich .zur bereits gezahlten Vergütung die Differenz zwischen ihrer Ver

gütung und der durchschnittlichen Vergütung der beiden in Ziff. 1 genannten 

Mitarbeiter zu zahlen.

hilfsweise zu 1. und 2.:

Die Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin rückwirkend ab dem 01.07.2019 

zusätzlich zu der bereits gezahlten Vergütung die Differenz zwischen der ta-

-4-













- 9 -

Rechtsanwälte oder eine der vorher bezeichneten Organisationen können sich 
selbst vertreten. 

 

Hinweis: 
Bei Einreichung in schriftlicher Form werden von der Berufungsbegründungsschrift 
zwei zusätzliche Abschriften zur Unterrichtung der ehrenamtlichen Richter erbeten. 

 




